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gewesen wäre. Dieser ist also zwischen 1059 und 1064 gestorben und 
aus der Politik gewiß schon um 1060 ausgeschieden.

3. Die weiteren Geschicke des Hauses hat dann sein Sohn bestimmt. 
Denn von seinen Brüdern und Neffen hören wir nur noch in den sech­
ziger und einmal in den siebziger Jahren ); was danach aus ihnen 
geworden ist, ist unbekannt. Auf die Nebenlinien sei nur am Rande 
verwiesen, da sie zur späteren Geschichte des Hauptstammes nichts bei­
tragen. Einwandfrei bezeugt ist von ihnen im übrigen allein der Saler­
nitaner Zweig. Eine Theodora, die sich stolz filia Gregorii consulis et 
ducis Romanorum nannte, heiratete in den dreißiger oder vierziger 
Jahren des 11. Jahrhunderts Pandulf, einen Sohn des Fürsten Waimar IV. 
von Salerno. Während sie meistens als Tochter Gregors I. von Tusculum 
bezeichnet wird ), hat neuerdings Giuseppe Talamo Atenolfi wohl zu 
Recht erklärt, daß auf Grund der Altersverhältnisse eigentlich nur 
Gregor II. als ihr Vater in Frage komme ). Ihre zahlreiche Nach­
kommenschaft, die sich im Kleinadel des Cilento verliert, brauchen wir 
hier nicht zu verfolgen.
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In irgendeiner Form scheinen Angehörige der Tusculanerfamilie auch 
in Velletri geherrscht oder wenigstens dort gesessen zu haben. Daß 
Gregor II. der Kathedrale der Stadt 1059 ein in der Nähe gelegenes 
Grundstück schenkte, wurde bereits erwähnt27). Außerdem hatte er noch 
früher, nämlich am 2. Juni 1045, eine verfallene Kirche einem Priester 
Benedikt übereignet, und in der betreffenden Urkunde ist vom dominium 
nostri iuris im Gebiet von Velletri die Rede28). Später stoßen wir auf 
die Nachricht, daß unter den Kirchen, die die Tusculanergrafen an 
Montecassino gaben, auch ein monasterium sancti Angeli in Pesclu, 
territorio Veliternensi gewesen sei29). Obwohl der zitierte Passus von 
Petrus Diaconus in die Chronik des Klosters interpoliert worden ist


